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Mitteilungen aus dem Stadtrat vom 24. April 2020 

 
Schalter im Dienstleistungs- und Verwaltungszentrum Zehntenplatz 1 ab  
Montag, 27. April 2020 wieder geöffnet. 
 
Mit der teilweisen Lockerung in Zusammenhang mit dem Coronavirus und der 
Wiedereröffnung gewisser Geschäfte werden auch die Schalter im Dienstleistungs- und 
Verwaltungszentrum Zehntenplatz 1 wieder geöffnet. 
 
An den gewohnten Schalteröffnungszeiten am Montag von 08.00 – 11.30 Uhr und 13.30 
bis 18.00 Uhr und von Dienstag bis Freitag von 08.00 – 11.30 Uhr und 13.30 bis 17.00 Uhr 
werden Sie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gerne wieder kompetent und freundlich 
bedienen. 
 
Benutzen Sie den Seiteneingang auf der Nordseite und halten Sie sich an die 
Abstandsvorschriften sowie die Markierungen. 
 
Der Stadtrat bittet die Bevölkerung jedoch, nur in dringenden Fällen persönlich am 
Schalter im DLZ zu erscheinen und wenn möglich Ihre Anliegen, Anfragen, Bestellungen 
usw. per Telefon oder Mail zu erledigen. Besten Dank. 
 
 
Urnenabstimmung anstelle Gemeindeversammlung 
 
Die besondere Lage durch die Corona-Pandemie und die angeordneten Verhaltens-
vorschriften haben den Stadtrat bewogen, für die anstehenden Versammlungen und 
Sitzungen usw. neue Wege zu suchen. 
 
Der Regierungsrat hat dazu mit seiner beschlossenen Verordnung zur Regelung der 
politischen Rechte aufgrund der ausserordentlichen Lage infolge des Coronavirus die 
nötigen Voraussetzungen geschaffen. 
 
Der Stadtrat hat beschlossen, die Gemeindeversammlung vom 25. Mai 2020 abzusagen 
und die Genehmigung des Jahresberichtes 2019 mit der Rechnung 2019 den 
Stimmberechtigten an der Urnenabstimmung vom 28.6.2020 vorzulegen. Entsprechend 
wird die Botschaft erstellt und allen Stimmberechtigten mit Stimmzettel und 
Stimmcouvert rechtzeitig zugestellt. 
Vor der Urnenabstimmung findet keine Orientierungsversammlung statt gemäss § 7 Abs. 
2 der vorgenannten Verordnung. 

  



Kehrichtentsorgung im Haushalt 
 
Die kommunale Sammlung von Kehricht und Grüngut wird weiterhin gewährleistet.  
Im privaten Haushalt sind Abfälle wie Masken, Taschentücher, Hygieneartikel und 
Papierhandtücher unmittelbar nach Gebrauch in Plastiksäcken zu sammeln. Die 
Plastiksäcke sind ohne zusammenzupressen zu verknoten und in den Abfallsack im 
Kehrichtkübel zu geben. Bitte vermeiden sie das Herumstehen von offenen Abfallsäcken. 
Volle Abfallsäcke werden wie üblich als Hauskehricht entsorgt. 
Die Abfalltrennung in Privathaushalten ist wie anhin weiterzubetreiben. 
 
 
Öffentliche Sammelstelle 
 
Die betreute Sammelstelle bei der Firma Amstein, Steimatt, wird weiterhin betrieben. Ein 
"Tropfensystem" für den Zugang ist eingerichtet. 
Bitte suchen Sie die Sammelstelle nur dann auf, wenn es unbedingt notwendig ist. Nicht 
verderbliche und saubere Abfälle für die Separatsammlung sollen möglichst zuhause 
gelagert werden. 
Die Abfallverbrennung im Garten oder in Cheminées ist auch in der aktuellen Situation 
verboten.  
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